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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1970

Norm

StPO §294 Abs2

ZPO §467 Z3 Cb2

ZPO §467 Z3 Cb3

Rechtssatz

Im Gegensatz zu den Bestimmungen über die Berufung im zivilgerichtlichen Verfahren setzt die StPO für die

meritorische Erledigung einer Berufung wegen der privatrechtlichen Ansprüche nicht voraus, daß in der

Berufungsanmeldung oder Berufungsausführung ein zi:ernmäßig bestimmter Berufungsantrag gestellt wird. Es kann

daher die nähere Begründung und Präzisierung des Berufungsbegehrens auch erst im GT erfolgen, zumal für das

Berufungsverfahren nach der StPO an sich kein Neuerungsverbot besteht.

Entscheidungstexte

12 Os 38/70

Entscheidungstext OGH 08.07.1970 12 Os 38/70

Veröff: RZ 1970,200 = EvBl 1971/87 S 132 = SSt 41/42

9 Os 90/84

Entscheidungstext OGH 21.08.1984 9 Os 90/84

Vgl auch

15 Os 73/93

Entscheidungstext OGH 26.08.1993 15 Os 73/93

Vgl auch; Beisatz: Anmeldung genügt. (T1)
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